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Die Erhöhung der Marimalsätze hat sich im Rahmen von rund Fr. 100—200 bewegt. Für die

Besoldungen von Fr. 6000 und mehr soll die Teuerungszulage erst im Laufe des Jahres 1907 geregelt werden.

2. Nach dieser Änderung der Gehaltsregulative sind sodann alle Gehalte unter Fr. 6000 neu festgesetzt

worden. Die soeben erwähnte Anlehnung an das Bestehende gestattet nicht, daß die Teuerungszulage für alle

Beamte» und Angestellten einer und derselben Dienstklasse die nämliche, d. h. das Maximum des Erhöhungs-

betrages, also das gerade Gegenteil der soeben besprochenen und abgelehnten Über-Jndividualisierung sein könne.

Die eingetretene Teuerung kann dem zwanzigjährigen Augestellten nicht diejenigen Lasten bringen, die der fünfzig-

jährige zu tragen hat. Hier wäre die Zuteilung des nämlichen Betrages eine Unbilligkeit, der jüngste erhielte

entweder zu viel oder der älteste zu wenig. Natürlich ist dann aber nicht ausgeschlossen, daß den kleineren

Gehalten größere Prozentsätze zugebilligt werden als den höheren, der Charakter der Teuerungszulage spricht

im Gegenteil f ü r ein solches Vorgehen.

Nach diesen Erwägungen haben wir allen Barrierenwärterinnen eine Gehaltserhöhung von Fr. 60, den

Besoldungen von Fr. 1200—1500 eine solche von Fr. 84 nud von Fr. 1501 an 5 °/o Zuschlag, im Minimum

aber Fr. 96 gewährt. Das Maximum der Erhöhung ist auf Fr. 204 (Teilbarkeit durch 12 in Berücksichtigung

der monatlichen Auszahlung) festgesetzt worden.

Der neue Maximal-Gehalt, auch wenn die Erhöhung 5 °/o überschritten hat, ist sodann allen denjenigen

Beamten gewährt worden, die bereits im Besitz des alten Maximums waren oder ihm sehr nahe standen. Hiebei

war das hohe Dienstalter weglcitcnd.

3. Bekanntlich ist bei allen Besoldungscrhöhuugen, soweit nicht der Gehalt des Einzelnen Fr. 4000 (das

derzeitige Maximum der Versicherungssumme) übersteigt, die Quote für 6 Monate oder die Hälfte des Erhöhungs-

beitrages in die Hülfskasse einzuzahlen und hat seit dein 1. Januar 1896 die Gesellschaft diese Leistung ganz auf ihre

Schultern übernommen. Damit erhöht sich jür das Jahr 1907 die Mehrausgabe der Gesellschaft für die sog.

Teuerungszulage, wo es sich um das mit Jahresgehalt angestellte Personal handelt, auch um diesen Betrag.

4. Wir haben bisanhin noch nicht von den Lohnorduungen der Arbeiter, d. h. des im Stunden- oder

Taglohn angestellten Personals, gesprochen. Es bedarf wohl keiner weitern Begründung, warum auch diese

Besoldungsregulative, obwohl auf anderer Grundlage aufgebaut, einer entsprechenden Erhöhung unterstellt worden

sind. Die Erhöhung beträgt rund Fr. 7 V—120 für den einzelnen Arbeiter, wobei natürlich die Qualität
der Arbeit ausschlaggebend ist. Außerdem waren wir wie bisanhin bestrebt, einen größeren Teil der Arbeiter in

das ständige Anstellungsverhältnis überzuführen; es betrifft dies namentlich auch die Arbeiter unserer Depotwerkstätten,

für die im Gehaltsregulative des Maschinen-, Werkstätten- und Fahrdienstpersonals neue Gehaltsklasseu gebildet

worden sind.

5. Die Mehrausgaben, die durch diese sog. Teuerungszulagen für das Jahr 1907 entstehen, dürften den

Betrag von Fr. 640 000. — erreichen.

VI. GMMftsorgane.

In der Organisation der allgemeinen Verwaltung sind im Laufe des Berichtsjahres

keine Veränderungen eingetreten.

Betreffend den Personalbestand der Gescllschaftsorgaue müssen wir zu unserm großen

Bedauern mitteilen, daß Herr Oommanäutoro Vassi Gerolamo, Uolnla, Vizepräsident des Verwaltungsrates der

italienischen Südbahnen, am 22. Oktober gestorben ist. Herr Bassi gehörte unserm Vcrwaltungsratc seit dem

Jahre 1900 als Mitglied an und hat der Gesellschaft treffliche Dienste geleistet.
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Unserm nächsten Berichte vorgreifend, müssen wir hier anch des schweren Verlustes gedenken, den wir
durch den am 0. April 1907 erfolgten Hinschied des Herrn a. Bundesrates Oberst Hammer in Solothnrn
erlitten haben. Die wichtigsten Fragen des Gotthardbahnunternchmens traten schon in den Jahren 1800/71 an

ihn heran, als er in Berlin als Gesandter der Schweiz. Eidgenossenschaft beim Abschluss der Staalsverträge

betreffend den Bau und Betrieb einer Gotthard-Eisenbahn mitzuwirken hatte, und dann später von 1876/1390,
wo er sich als Mitglied des Bundesrates in mannigfacher Weise mit den Angelegenheiten des Unternehmens

beschäftigen mußte. Als die Generalversammlung der Aktionäre vom 27. Juni 1891 den freiwillig von der hohen

Stelle eines Bundesrates Zurückgetretenen in den Verwaltungsrat berief und der Verwaltungsrat ihm am selben

Tage die Vizepräsidentschaft übertrug, waren /hin die Geschäfte in keiner Weise etwas Neues. Mit großer Sach-

kenntnis und dem Bestreben, den verschiedenen mit dem Unternehmen verbundenen Interessen, den öffentlichen und

privaten, gerecht zu werden, nahm er an den Verhandlungen des Rates und auch sehr oft. an wichtigen

Kommissionssitzungen den lebhaftesten Anteil. Nach dem Tode des Herrn Präsidenten I. I. Schuster-Burckhardt

wählte ihn die Generalversammlung vom 22. Juni 1901 zum Präsideuten des Verwallungsrates, allein schon im

Sommer 1903 trat er aus Gesundheitsrücksichten von dieser Stelle zurück, verblieb aber im Verwaltungsrate.

Wir werden dem hochverdienten, verehrungswürdigen Manne ein dankbares Andenken bewahren.

Der h. Negicrungsrat des Kts. Zug hat als seinen Vertreter im Verwaltnngsrat den Herrn Landammann

Meyer in Steinhausen mit Amtsdauer bis Ende Dezember 1910, beziehungsweise bis zur Auflösung der Gesellschaft,

falls diese vorher erfolgt, bestätigt.

Im Personalbestand der höhern Beamten der Zentralverwaltung sind im Laufe des

Berichtsjahres keine Veränderungen eingetreten.
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